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---~\~ .:-; -/~~e von„Äer Planung berührten Behö~en und sonstigen Träger öffenthetier Belange :sind nit ~reiben vom 04.?5.2022·.)_, / -:....-r:-	 _
, ~. 	 ~;·· Y1iemaßY,~ Abs. 2_ BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Dabei wurden sie Ober die öffentliche 

. '-..._ 2 A,u,,Jo~ung1nrof~:i .ll ~.... 
. -.;..-El~in ahJ :Sf!e, ...... :.. ..: 

(:\~' ·,_ ··s:~i;t,J,1 ................ .. ... .....T Ö~ ßö;;;;;,;,;;t~;

\,J f ,/ :1' / 

1. '.5'.0er Er)twurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 Retgendorf, be hend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 

·~. ·~ Text {1efl B) und der Begründung, hat gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit m 09.05_2022 bis 14.06.2022 im Internet 
""-.__::_bttp$:/fM.vv.l.amt-crivitz.de und im Arrt Crivitz, Amtsstraße 5, 19089 Crivitz, Arrt für Stadt- und Gemeindeenlwick1ung 

während der der Öffentlichkeit gewidmeten Dienststunden, zu jederrranns Einsicht öffentlich ausgelegen. Die öffentliche 

Auslegung ist gemaß Hauptsatzung im an11ichen Bekanntrrachungsblatt "'Crivitzer Arrtsbote" vom 29.04.2022, Nr. 04 und 
---ZUSatz1ich im Internet https:/fw.Nw.amt-crivitz.de mit folgenden Hinweisen bekannt gemacht worden: 

. · ~dass stellungnahmen wahrerd der Auslegungsfrist von jedermann sctlriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
/. „ ~........, w'e_r~~ kön~en urd 

G:-;;,:jri-r~·==-rJ;,;;;··-
)(1\ ' , ..:Z:.!:;.e~ CTe'G~ 1ndevertretung hat die fnstgemaß abgegebenen Stellungnahmen der Offent11chke1t sowie die Stellungnahmen 

• ~. ' ' ~r s~· rden und sonstigen Träger offenll1cher Belange gemäß § 3 Abs 2 und § 4 Abs 2 BauGB am 2710 2022 gepn'.lfl 
....>-"\......_ ·---= / '\ ~ 

- eas Ergeb~s ist m tgete11t worden ( \ 

(I ~ \ Oo~~n a~~· , f~J U::"e	 \,)'., 

\.) S18ge!abdr k 	 1 Der Bürgerme1ste 
\ !." ,„ ~ 

~ \· ~--· ~-; . Der Erilwurf des Bebauungsplanes ist nach der Offentlichen Auslegung andertworden. Der geänderte Entwurf der 1. 

.............__ _ ~(~ng des Bebauungsplanes Nr. 5 Retgendorf, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) und der 

----segrondung, hat gernä.ß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.12.2022 bis 20_12_2022 im Internet httpS:/fw.Nw.amt·crivitz.de 
und im Ami Crivitz, An1sstraße 5, 19089 Crivitz, Amt für stad!- und Gemeindeentwicklung urd wahrend der der 

Öffentlichkeit gewidmeten Dienslsturden, zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Die erneute verkOrzte öffentliche 

Auslegung ist gemäß Hauptsalzung im an1Hchen Bekanntmachungsblatt ''Crivitzer Arrtsbote"' vom 25.11 .2022, Nr. 11 und 
zusätzlich im Internet https:l/Y.ww.amt-crivitz.de mit folgerden Hinweisen bekannt gemacht worden: 

·'. ·-:-- . dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann sctlriftlich oder zur Niederschrift 
: / ~~b<acht werden können, 

· · !'.fass., umweltbezogene Stellungnahmen zusatzltch ausliegen und 

- - ..., das~<~cht fristgerecht vorget>rachte Stellflnahmeri' unberücksichtigt bleiben können 
.... 

Oobln a m s••.\'1~ <!J::Z ~· 

(~, ,. 5,~.~tt,;;,Jj 	 °"Jö,9~,;;,;,,~~; 
. 8. f?ie-von dej erneuten Anderung berührten Behörden und sonstigen T räger entlicher Belange sind gemaß

1
'\....... § 4 Abs. .~uGB nit Schreiben vom 21 .11 .2022 zur Abgabe einer erneuten Stellungnahrre aufgefordert worden. 

" .Dabel.,würden sie Ober die öffentl iche Auslegung informiert 
·D6bin am See, .1.'t·..J:..lJ 

--~ 

/
,....~ :..1 9 07~rrl'!rndevertretung hat die fnstgemaß abgegebenen stel!ungnahmen der Öffentlichkeit SOW1e die 

~ellunQn~~n der Behörden und sonstigen Träger Offent!Jcher Belange gemäß§ 3 Abs 2 und§ 4 Abs 2 BauGB 

-.... ain.j5 02-JU.~ , -..vorden\geprüft_ C!a$ Ergebnis ist mitgele1~

/ Dob1~m SJ6i -fY ..1 LS 


1 	 . •;;·'f. ~ \ l T 

· ~efa.._bdruek'/ f Bürgermeister .!_
/·' -·_:-:;-~ ,,' . ,- ·:·· _). ' 

,..- · f 9_;;{)1e 1 JPilQerung des Bebauungsplanes Nr 5 Retgehdorf, bestehend aus d r Planze1chnung (Tell A) und dem 

• / · ..,- TeXt 'V:!!,Br,\wrde am 15 02 2023 von der Gerre1ndevertretung a!s Satzung beschlossen Oie Begründung wurde 

'·'- m1t_gJetchef!l·Dßtu···m··9'1"' .·· ·· ... .ll!.9l r )t 	 ~-""Ci0bin11.m See' -tt,l.'"'J,?ß \..... 

. Si~:;~bdr~,· - . ··· ··· ······· ·· ··· ··· ·· ·: ··· ~-~ ·sa~;;~·i~~; · 	 , -.i<t.Rll1E!:iSUNcs. 

· · / 	 - /v"- 'lo 
11 . De~J<alastermäßige Bestand Im Geltungsbereich der 1. Änderung des B bauungsplanes am .O(c.O.J.(3. 11w'i/.'?i als ,o'D ~ 

_richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, da~'A°ine ~ 
Prüfung nur grob anhand der rechtsverbrdlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-Präsentat1onsausgabe) erfo lgte/ :i:: Z. 

/ _„ ::::~St~~i~~n3'·:::~:: ~:?~~~;,~~; 	 I\~ . ~~tt· 
/ -~ ··._; • 12. Die 1~Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 Retgendorf, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 4.t.sc_ T.t-.i ~~\\.~~ 

,'' ~; fil~,1"~=1~;t~~ 
\ 	 13. Der Besc;flluss der Satzung sowie die Ste!!e, bei der die Satzung auf Dauer währerd der dem Publikum gewidrreten 

Dienstzeiten' von jedermann eingesehen werden kann urd Ober den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist 
am J.f;Jifi.:.ZJ. gemäß Hauptsatzung im amtlichen Bekanntmachungsb!att ''Crivitzer Arrtsbote"vom ..$.r.-..'?.!.:.i/!Nr. ..f. und 

·•• ~- .• - zusät'Zlich im Internet https://www.amt-crivitz.de bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
....~~~endrrachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Atwagung SO'Nie auf 

/ .\\ / ~· . R';.c~olgen (§ 21 5 Abs. 2 Ba uGB und § 5 Korrmunalverfassung M-V) und weiter auf die Falligkeit und das Erloschen von 
/, ' ,... __..... '. .\. E~M~1gungsanspruchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden Die Satzung ist im Ami Crivitz, Arrtsstraße 5, 19089 Crivitz, 

({.: / 1,wä hrendper der Öffenthchkeitgew1drreten Dienststunden einzusehen M1t'. 'A,rrs: füf'S~dt- und Gerre1ndeentw1cklu~9:
.·1· - ~ Bekan~chung 1m ''Criyiµer Amtsbote 'tntt die a rafl


1.-.:' ' ' · ' Qöbm om 1See' ::1 'f f& ~ / 

- . ';! : . , ) 
„ .:' S1ege.lpl:Xtuck ' Der BOrge~st 


\, •/ '/ 	 ""~ 
,,,; 14. oys~tzung ober den Bebauungsplan ist gemaß § 5 Abs. 4 KV M nach Ausfertigung und Bekanntmachung der 

..! Reehtsaufsichtsbehörde (Komrrunalaufsicht) a1"9ezeigtworden. 

Es gelten die Verordnung über die bauli che Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung 
der Bekanntrrachung vom 21.November 2017 (BG Bl . 1S. 3786), sowie die Verordnung über die Ausarbeitung 
der Bauleitpläne und die Da rstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 
1991 1S. 58), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBL 1S. 1057). 

Präambel 

Aufgrund des§ 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3_NoverrDer 2017 (BGBI. 1S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBL 1s _1728), sowie der LandesbaUOfdnung 

Mecklenburg-Vorporrmern (LBauO M-V) in der Fassuf9 der Bekanntrrachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 
344), zuletzt geandert durch Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBI. M-V S. 682, wird nach Beschlussfassung durch die 

Gemeindevertretung vom 15.02.2023 folgende Satzung Ober die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 Retgendorf, 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil BJ einschließlich der örtlichen Baworsci11iften, erlassen. 

Verfahrensvermerke 

1. Aufgestellt aufgrurd des Aufstellungsbeschlusses der Gemeirdevertretung gent!ß § 2 Abs. 1 BauGB vom 13.04.2022. 
Die 9rtsübtiche Bekanntrrachung des Aufstellungsbeschlusses ist gemäß Hauptsatzung im amtlichen Bekanntmachungsblatt 

....--·:crivitZe·r Amtsbote" vo m 29.04.2022, Nr. 04, und zusätzlich i Internet httpsJtwww.amt-crivitz.de erfolgt. 

!Jebin am se~ :ft.~„_ (..1 r 

)„ (::·- 1s~~,;t;;;,;tl \ ~~•ßö,;,c>le,;;~; 

~;:;;~?<~ie R~ .1 cdnung und Landes~anungzustandi 
 Stelle lstgerraß § 17 Abs. 1 des LPIG M-V mtScncelben""m
;""" ,.. .- 'fi o~'.~.2m:~~teil worden. 

. · •· 6'o Oo°'').."m See. .. ·.-'. ?J Q
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:i ;_.~-;;}txJ,:If:J ··············· ······ ······· · "';0ö;;;;;:;;1~i~ 

. ' 1-.. : '. 3 . ~e Gemejndevertretung hat am 13.04.2022 beschlossen, den Entwllif de.r 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 

':.... ' ...,„ :...::.:.Rer~~°'oQfut ~Ond~ gemäß§ 3 Abs. 2 BacBOffi ntlich auszulegen 
~.affi·See , .... ..:.1..:...... , 

.~„. · · · ·· · 't- · · · · ~~\ ...... ...... ............ ... ........ ...................1 ..•. .. . .. .. ··· ·· · ·· ·· ·-··· ·-. ·-··· · ·· ·-
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1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Feriensiedlung OT Retgendorf Kiefernweg 1 - 13" der Gemeinde Dobin am See (Satzung Februar 2023) 


Auszug aus dem rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 5 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 5 
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Gemarkung: Retgendorf, Flur: 1 

T-$il A - Planzeichnung-
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GRZ 
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SO, V...O DN 
PD 0°-30" 

Pt anzel eh en e rk lärung 

1. 0 Fest setzungen 

1 .1 A rt d e r ba uli ch en N utzung (§ 9 A b s. 1 Nr . 1 BauGB, § 4 BauNVO) 

S on dergeb iet 

1. 1 Maß der bau lichen Nutzung (§ 9 A b s. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

0,25 G rundflächenzahl, GRZ 


1 Z ahl d e r Vo llgescho sse, a ls Höchstmaß 


THmax Traufh ö he, a ls Höch stmaß über Bezugspunkt 


FHmax Firsth ö he, a l s Höchstpunkt über Bezugspunkt 


2,0 Bauw e ise( § 9 A b s. 1 Nr. 2 BauG B, § 22 und 23 BauNVO) 

2.1 Baugrenze (§ 9 Abs. 1 N r. 2 BauG B, § 23 BauNVO) 

0 2 .2 offe ne Bauweise (§ 9 Ab s. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 A bs. 2 BauNVO)

A 2.3 nur Einzel - und Doppelhäuser zu lässlg ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauG B, § 22 Abs. 4 BauNVO ) 

3 .0 Sonstige Planzeichen 

D 3. 1 Grenze des räumlichen Geltungsberelches der 1. Änderuhng (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

4 .0 Da r s te llu n gen ohne Normencharakter 

4 .1 Bauli che Anlagen Bestand 

4.2 Flurstücksnummern""" 
4 .3 G ru n d stücksgrenzen 

Nutzungsschablone 

Gebietscharakterso 

Grundflächenzahl GRZ -- Geschosslgkeit
_.:Oo:,2c:5+~-

Ba~weise 0 ~--- nur Einzel- und Doppelhl:iuser zulässig 
==+o'==

zulässig DachfOl"'m - 
50p6"° ~o~:w -- zu l.!issig Dachneigung 

' 1 . Ände~ 

D •• 1Gemaricung: Retgendorf, Alr.1 -+-Ubersichtsplanr 

D ':' D "' \s aktueller Fluri<.arteAu,~ug a ' 

,, 
j~ 

,! 
lt.: Ret:endo~ 

+ 0 

Text Tell B 

1Planungsrechlliche Festsetzungen 

1. 	 Art und Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 8 BauGB' § 16 Abs. 2 BauNVO) 

Das Ferienhausgebiet .Feriensiedlung OT Retgerdorf Kiefern.veg 1- 13 e V) dient bis auf Parzelle 13 zu Zwecken 

der Erholung, dem touristisch genutzten, ferienrraßlgen Y\Qhnen in Ferienhausem. 


Die UnTiutzung der Gebaude für eine dauernde Wohnnutzung ist unrulässig. 


Zulässig sind, bis auf Parzelle 13, Ferienhäuser nit Terrasse, Wintergarten, Stellplätzen und Carports für den durch 


die Nutzung verursachten Bedarf SOW"ie der technischen Ver- und Entsorgung des Gebietes. Unter 

Berocksichligung der GRZ von 0,25 als Höchstmaß (incl. aller Nebenanlagen) sind im Plangebiel auf den Parzellen 

1 bis 12 Ferienhäuser mit einer max. zulässigen Grundflächen (GR) von 85 ITT' und Stellplätze/ Garports mit einer 

max. zulässigen Grundfläche von 36 rTf zulässig. Auf der Parzelle 13 wird ausnahmsweise ein 

Betriebsleiterwohnhaus zugelassen, es gilt die GRZ von 0,25 als Höchstmaß für d ie Bebauung. 


2. 	 Zulässigkeit von Nebenanlagen 

{§ 9 Abs. 1 Nr. 41 § 14 Abs. 1 BauNVO) 

Im Sondergebet .Ferienhausgebiet• werden Einrichtungen und Anlagen für die Kleintierhaltung ausgeschlossen. 

Für die Parzellen 1 bis 12 gilt, Nebenanlagen und Einrichtungen die dem Nutzungszweck des Baugebietes dienen, 
sind nur bis zu einer Grundfläche von insgesan1 20 rrr zulaSS1g. Für Parzelle 13 g1!t die GRZ a!s Höchstmaß rar 
eine Bebauuf9, einsch!ießlich Nebenanlagen, Carports und dergleichen. 

3. 	 Stellplätze 

(§ 9 Abs. 1 Nr 11 BauGB) 

Die Stellplätze rar den privaten ruhenden Verkehr sind auf dem ieweiligen Fenenhausgrundstück zu realisieren. 

Das Parken von Fahrzeugen auf den Haupterschließungs....egen ist unzu!assig. 

4 . 	 Geh-, Fahr- um:! Leitungsrechte 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Für die innerhalb des Pfangeltungsbereiches vorhardenen und geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen werden 

entsprechend der örtlichkeit auf den privaten Ferienhausgrundstücken Geh-, Fahr. und Leitungsrechte zugunsten 
der Ver· und Entsorgungsträger (Elektrokabe l, Fernmeldekabel, Gasleitungen, Wasser- und Abwasserleitungen) 
bzw. der jeweiligen Grundstückseigentümer eingeraurrt 

5 	 Gebaudehöhen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau GB/§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und§ 18 BauNVO) 

FOr die Parzellen 1 bis 12 gilt, die Traufhöhe der eingeschossigen Gebäude darf 4,0 m nicht überschreiten. 

Die FirsthOhe eingeschossiger Gebäude mit Sattel- bzw. \Nalmdach darf 6,5 m nicht Obersehreiten. 

FOf die Parzelle 13 ist eine rrax. Firsthöhe von 8,0 m zulässig 

Für emgesch:lssige Gebäude rrit Pultdach gilt eine max. Firsthöhe von 5,5 m 
A!s Bezugspunkt der festgesetzten GebaudehOhen gilt dle mittlere topographische Höhenlage des Baufeldes im 
unmocleUierten Getandezustand ohne Aufschüttungen bzw Abgrabungen. 

6. 	 Maßl'lähtner'l zur Sitherull] des WasserhauShaltes 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

Das auf den Grundstücken und 'v'Jegeflachen anfallende Niedersehlagswasser der Dach- und Straßenflächen bzw. 
befestigten Flächen ist auf den eigenen Grundstücken zu versickern. 

III Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise(§ 9 Abs. 6 BauGBl 

7 	 Artspezifische Maßnahrren zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

Okologischen Funktionalität 

7 1 Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen bei &utvöge!n 

Zur Verrreidung der vorhabenbedinglen Tötungen von Individuen in Verbindung rrit Schadigung von 
Fortpflanzungsstatten bei BrutvOgeln erfolgen eine jahreszeitliche steuerung der vorbereitenden Arbeiten zur 
Schaffung von Baufreiheit. 

Die Rodung I Fällung der Gehölze werden auf den Zeitraum von 01 . Oktober bs 28.129. Februar beschränkt 

7.2 Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen bei Reptilien und Aflllhibien 

Reptilien/ Amphibien 

Bel Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass stelle Böschungen verrrieden werden bzw. die Gräben urd Gruben 
schnellstrroglich zu verschließen sind und vorher eventuell herel1"9efallene Tlere (Anl)hiben, Reptilien usw.) aus 
den Gräben zu entfernen sind 

8 	 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Urrwelteinflüssen 

8.1 Zur Gewährleistung des Immissionsschutzes darf gemäß der Technischen Anleitung zu Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) Ziffer 6. 1.e, vom 26. August 1998 folgender Immissionswert , Außen" in einem allgerreinen 1/1/ohngebiel 

tags (06.00 · 22.00 Uhr) 55 dB (A) 

nachts (22 .00- 06.00 Uhr) 40 dB (A) 

nicht überschritten werden 


Kurzzeibge Geräuschspitzen müssen vermieden werden, wenn sie die o.g Richtwerte tags um mehr als 30 dB (A) 

und nachts um menr als 20 dB (A) Obersehreiten. 


Zum Schutz der Nachbarschaft ist die Einhaltung der Jrrmissionswerte durch entsprechende sctia!ltechnisehe, 
bautechnische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten. 

8 2 Zum Schutz der Nachbarschaft ist der Standort außenliegender Bauteile der technischen 
GebaUdeausrostung (z.B. KUrraanlagen, Wärmepu/lll9n u.ä.) so zu wählen, dass die Einhaltung der 
lrrmissions-Nerte für ein allgemeines Wohngebiet tags und nachts gewährleistet ist 

Schalll•lstungspegel 
nach H•rstellerangabe In 36 39 42 45 48 51 54 57 60 
dBIAI 
Abstand in m 0,1 0,5 0,9 1,4 2,2 3,4 5,2 7,6 10,9 

63 

15,6 

66 

22,2 

Rechtswirksam: 

genehmlgungsfähige Planfassung 

Entwulf: 

Vorentwurt 

Planungsstand 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Feriensiedlung OT 
Retgendorf Kiefernweg 1 - 13" der Gemeinde Dobin am See 

Kartengrundlage: 
Luftbild GAIA--MV 
Gemarkung Rltgendorf 

Maßstab: 1- 1.CIXI 

Februar 2023 

August 2022 

Aprl12022 
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